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An den 
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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

3225/AB 

1989 -04- f 8 

zu .325'1IJ 

Auf die schriftliche Anfrage Nr. 3294/J der Abgeordneten 

Erlinger und Freunde vom 28. Februar 1989, betreffend Umstän

de der Liquidierung der ASVA, beehre ich mich folgendes mit

zuteilen. 

Ad 1: 

Im Jahr 1989 wird es keine Belastungen für mein Ressort unter 

dem Titel "ASVA" geben. 

Ad 2: 

Vergleicht man die jährlich aufgetretene Kostenbelastung für 

den Bund in Höhe von über 6 Millionen Schilling jährlich und 
\ 

die gelieferten Ergebnisse, bzw. stellt man den darin ent-

haltenen hohen Lohnkostenanteil jener Summe gegenüber, die 

für Projekte aufgewendet wurde, so kann wohl nicht von 

Effizienz gesprochen werden. 

Ad 3: 
Die Aufgaben der ASVA werden von den'zuständigen Abteilungen 

meines Ressorts bzw. Umweltbundesamtes wahrgenommen, wobei im 

gesamten Bereich "Abfall" eine enge Kooperation mit den Ex

perten der Bundesländer besteht, welche notwendig und nütz

lich ist. 

Bestimmte Aufgaben werden in Form von Werkverträgen vergeben, 

wie dies auch die ASVA getan hat. 

Seit 1. Jänner 1989 wurden in der zuständigen Fachabteilung 

zustätzlich drei Bedienstete ( davon 2 a und 1 b) aufgenom

men, die neben der Vollziehung der Sonderabfallnovelle auch 

mit Fragen der Abfallvermeidung und -verwertung beschäftigt 

sind. 
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Ad 4: 

Diese Frage kann so konkret nicht beantwortet werden, da in 

diesem Bereich vielfältige fachliche und juridische Frage

stellungen auftauchen, zu deren Behandlung nicht nur die 

Bediensteten der Abfallabteilung sonderen auch Chemiker, 

Techniker, Biologen, Ökonomen und Juristen aus anderen Abtei- . 

lungen meines Ressorts, des Umweltbundesamtes sowie des 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds nach Bedarf herangezogen 

werden müssen. 

Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage für ein Alt

lastensanierungsgesetz ist ein zusätzlicher Personalaufwand 

vorgesehen, nämlich im Umweltbundesamt vier Bedienstete 

(davon 3 a und 1 d) im Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds 8 

Bedienstete (davon 5 a, 1 bund 2 c oder d) 

Über den zusätzlichen Personalbedarf zur Vollziehung des 

Abfallwirtschaftsgesetzes können verläßliche Aussagen erst 

dann getroffen werden, wenn eine durch den Nationalrat be

schlußreife Fassung vorliegt. 

Derzeit wird der.im Dezember 1988 zur Begutachtung versandte 

Entwurf auf Grund der eingelangten stellungnahmen überarbei

tet. 

Ad 5: 

Ich verweise hiezu auf die Beantwortung der Fragen 3 und 4. 

Ad 6: 

Mir ist davon nichts bekannt. 

Sollten jedoch wissenschaftliche Bücher und Studien der ASVA 

tatsächlich zu einem Preis verkauft worden sein, der unter 

dem Altpapierpreis liegt, so wären für diese vorgangswe;se 

. die Geschäftsführer bzw. die Liquidatoren der ASVA verant

wortlich. 
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